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Behandlung mit Insulininjektionen.

Gewichts- | Blut- | Behandlungs
zunahme zucker* dauer

kg % Wochen

1. Kb. Asthenie . = a +2 0,08 4
2. Kr. Asthenie Enteroptose +46 0,1 8
3. W., Asthenie Vegetat. Neurose | +3 0,08 3
4. Bi., Defatigatio. ......| Ä 0,08 3
5. Wo. Defatigatio (GonorrhÅe) . | +1 0,1 2
6. Sch. Asthen.(Cholecystopathie) | Ä 0,09 2
7. KÇ., Defatigatio Age ET 0,08 Él/,
8. Pa. Asthen. Bronchialasthm +4 0,07 2
9. Pr.,Asth. Hysterische Anorexie +2 0,09 2

10. LÇ., Asthenie (AnÑmie) +3 0,07 3!/a

Insulinpillen. (Fornet!)
É. Fl., Asthenie Enteroptose +45 0,1 6
2. Pf: Astheniei. u Ö Ö.Ü % + 3,4 0,1 6
3. Pi., Asthenie Dyspepsie +1 0,1 3l/g
4. M., Asthenie Defatigatio . +18 0,08 2
5. J, Asthenie ...... + 0,5 0,08 2
6. Ha., Asthenie Defatigatio +3 0,07 3
7. Pn., Asthenie Defatigatio. +2 0,07 3
8. Be., Defatigatio .ÖÖ...| +5 0,08 5
9. Gr., Allgemeine Asthenie. +9,5 0,08 6
10. Schn., Asth.Vegetat. Neurose . +2 0,08 2

sprechender Hebung des Allgemeinbefindens allein auf die
Insulinmedikation zurÇckzufÇhren sind, die allerdings wegen
der beschrÑnkten MÅglichkeit lÑngeren Krankenhausaufent-
haltes nicht immer lange genug durchgefÇhrt werden konnte.
Da, wo Gewichtszunahmen sich nicht erzielen lieáen, konnten
wir nur bei 2 Patienten eine Ursache nicht erkennen (irrepa-
rable Insuffizienz), sonst kommen interne Zufallserkrankungen,
akute oder wieder aufflackernde chronische Infektionen ur-
sÑchlich in Frage.

Weitere NachprÇfungen mÇssen vor allem bei Patienten
mit chronischer Infektion (latenter Tuberkulose) vorgenom-

men werden, bei Rekonvaleszenten, bei denen sonst keine

MÅglichkeit zur Erholung und Stoffansatz besteht. Sehr wesent-

lich scheint uns die Tatsache zu sein, daá wir mit der Darreichung
per os die gleichen Resultate erreichen konnten wie mit der In-
jektionsbehandlung.

àBER DIE SCHWANGERSCHAFTSUNTERBRECHUNG UND

DIE UNFRUCHTBARMACHUNG IM LICHTE DES
GELTENDEN UND DES IN AUSSICHT

GENOMMENEN STRAFRECHTS.
Bemerkungen zu dem Aufsatz von Walter Lustig in Jg. 6, Nr. 30,

S. 1437 dieser Wochenschrift.
Von

Privatdozent Medizinalrat Dr. GEORG STRASSMANN, Breslau.

Der neueste Strafgesetzentwurf vom 19. Mai 1927 in der ver-
Ñnderten Fassung des Reichsrats enthÑlt bereits einen Teil der Ñrzt-
lichen WÇnsche verwirklicht, von denen LustiG in seinem Auf-
satze spricht. Die von ihm erwÑhnten Bestimmungen Çber die Ab-
treibung nach dem Strafgesetzentwurf von 1925 finden sich in dem
N 253 des neuen Entwurfes wÅrtlich wieder. Danach wird die Ab-
treibung durch die Schwangere selbst oder durch einen anderen mit
GefÑngnis bestraft. FÇr gewerbsmÑáige Abtreibung oder Abtrei-
bung ohne Einwilligung der Schwangeren ist Zuchthausstrafe vor-
gesehen. Der Versuch bleibt strafbar, doch kann in besonders
leichten FÑllen von einer Strafe abgesehen werden. Es soll aber nach
dem Entwurfe 1927 der Versuch mit untauglichen Mitteln am un-
tauglichen Objekt nicht, wie in dem Entwurf von 1925, generell
straflos bleiben, sondern es kann fÇr solchen Versuch die Strafe
gemildert oder in besonders leichten FÑllen von einer Strafe ab-
gesehen werden. Das kann auch geschehen bei einem Abtreibungs-
versuch, ohne daá diese Voraussetzungen vorliegen.

FÇr vollendete Abtreibung ist dagegen Straflosigkeit nicht vor-
gesehen. Dagegen trÑgt der neu eingefÇgte $ 254 den Ñrztlichen
WÇnschen Rechnung. Er besagt, daá eine Abtreibung im Sinne des
Gesetzes nicht vorliegt, wenn ein approbierter Arzt eine Schwanger-
schaft unterbricht, weil das nach den Regeln der Ñrztlichen Kunst
zur Abwendung einer auf andere Weise nicht abwendbaren ernsten
Gefahr fÇr das Leben oder die Gesundheit der Mutter erforderlich ist.

Eine TÅtung im Sinne dieses Gesetzes liegt ferner nicht vor, wenn

ein approbierter Arzt aus dem gleichen Grunde ein in der Geburt
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begriffenes Kind tÅtet. àber Straflosigkeit der Schwangerschafts-
unterbrechung aus eugenischer oder sozialer Indikation enthÑlt
auch der neueste Entwurf nichts, doch werden natÇrlich soziale
Momente bei der medizinischen Indikation auf Grund des $ 254
berÇcksichtigt werden kÅnnen. Es ist also eine Sonderbestimmung
zum Schutze der ârzte geschaffen worden, die nicht, wie nach dem
frÇheren Entwurfe, nur aus dem Notstandsbegriff die Schwanger-
schaftsunterbrechung aus Ñrztlichen GrÇnden fÇr straflos erklÑrte.
Auáer der LebensgefÑhrdung genÇgt auch eine ernste Gesundheits-
gefÑhrdung der Mutter, die auf andere Weise nicht beseitigt werden
kann, als Indikation.

Nicht erlaubt ist die Schwangerschaftsunterbrechung gegen
den Willen der Schwangeren. Die eigenmÑchtige Heilbehandlung
ist im $ 281 als neues Delikt hinzugekommen. Danach wird ein
approbierter Arzt bestraft, der gegen den Willen einer Schwangeren
eine Ñrztlich gebotene Unterbrechung der Schwangerschaft oder
TÅtung eines in der Geburt begriffenen Kindes vornimmt. Der Ver-
such ist strafbar, die Tat wird nur auf Verlangen der Schwangeren
verfolgt, in besonders leichten FÑllen kann das Gericht von Strafe
absehen, auáerdem finden die Vorschriften keine Anwendung, wenn
der Arzt nach den UmstÑnden des Falles auáerstande war, die Ein-
willigung der Schwangeren rechtzeitig einzuholen, ohne ihr Leben
oder ihre Gesundheit ernstlich zu gefÑhrden. Hierbei soll nach der
BegrÇndung des Entwurfes in Eil- und NotfÑllen bei Bewuátlosen,
in Narkose liegenden Kranken der Arzt sich Çber einen etwa ver-
muteten Widerspruch hinwegsetzen kÅnnen, ohne zum Schaden des
Kranken in seiner Handlungsfreiheit beeintrÑchtigt zu werden.

àber die Notzuchtsindikation, d. h. Çber die Berechtigung der
Schwangerschaftsunterbrechung, wenn die SchwÑngerung durch

verbrecherische Gewaltanwendung erfolgte, eine Indikation, fÇr

die besonders F. STRASSMANN eintrat und die der Argentinische und

Tschechoslowakische Strafgesetzentwurf enthÑlt, findet sich auch

in der neuesten Fassung des Strafgesetzentwurfes nichts. Die

Schwierigkeit in solchen FÑllen liegt hauptsÑchlich darin, den Nach-

weis zu erbringen, daá die SchwÑngerung auf Notzucht zurÇck-

zufÇhren ist. Hier wird gewiá zuweilen eine medizinische Indikation

im Sinne des $ 254 herangezogen werden kÅnnen.
Was die Unfruchtbarmachung aus eugenischer Indikation an-

langt, so ist die Frage, ob sie unter die Bestimmungen des $ 263 E:
1927 fÑllt, wonach Eingriffe und Behandlungen, die der àbung eines
gewissenhaften Arztes entsprechen, keine KÅrperverletzung im

Sinne des Gesetzes sind. Nach der BegrÇndung muá der Eingriff
oder die Behandlung nach den Regeln der Ñrztlichen Wissenschaft
angezeigt sein, kunstgemÑá ausgefÇhrt werden und vom Standpunkt
der Ñrztlichen Ethik aus statthaft erscheinen. Auf den letzteren
Gesichtspunkt wird es vor allem ankommen, wenn zu entscheiden
ist, ob der Arzt eine Frau auf ihr Verlangen, aber ohne medizinische
Notwendigkeit unfruchtbar machen durfte. Nicht unbedingte
Voraussetzung ist, daá der Verletzte im medizinischen Sinne krank
ist. Da die BegrÇndung von einer Unfruchtbarmachung der Frau
ohne medizinische Notwendigkeit spricht, wird man auch annehmen
dÇrfen, daá sterilisierende Eingriffe bei MÑnnern zu den àbungen
eines gewissenhaften Arztes gerechnet werden dÇrfen, wenn be-
stimmte Voraussetzungen fÇr diesen Eingriff gegeben sind. Wann
im einzelnen Falle eine solche Berechtigung vorliegt, wird nicht im
allgemeinen entschieden werden kÅnnen. Es ist hier die Schwierig-
keit vorhanden, ob ein solcher Eingriff gegen den Willen des Be-
treffenden vorgenommen werden kann, wenn es sich um ent-
mÇndigte Personen handelt, ob die Zustimmung des Vormundes
die WillenserklÑrung ersetzen kann oder ob die Zustimmung des
Kranken selbst eine gÇltige RechtserklÑrung darstellt, wenn es sich
um Geisteskranke oder geistig minderwertige Personen handelt,
bei denen nicht aus medizinischer Indikation, sondern aus eugeni-
scher Indikation die Sterilisierung vorgenommen wird. Eine eigene

Bestimmung, wie sie GROTJAHN fÇr eine solche Operation vorschlug,
findet sich in dem Entwurf nicht. Es kÅnnte auch ein solcher

Eingriff als KÅrperverletzung anzusehen sein, der, mit Willen

des Betreffenden vorgenommen, nur dann strafbar wÑre, wenn er
gegen die guten Sitten, d. h. gegen das AnstandsgefÇhl aller ge-
recht und billig Denkenden verstieáe ($ 264f). Bei wiederholt rÇck-
fÑlligen geistig minderwertigen Sittlichkeitsverbrechern oder Per-
sonen, die aus sexuellen Motiven straffÑllig geworden sind und selbst
den Wunsch nach einem solchen Eingriff aussprechen, wird man
in der Sterilisation verstÑndigerweise keinen Verstoá gegen die guten
Sitten erblicken, selbst wenn man den Eingriff nicht als entsprechend
der àbung eines gewissenhaften Arztes ansehen wollte. Eine von
Amts wegen, etwa im Sinne des BÅtersschen Standpunktes gegen
den Willen des Betreffenden vorgenommene Sterilisierung wird
offenbar nicht durch die erwÑhnten Bestimmungen des neuen Ent-

wurfes geschÇtzt. Daá aber ein solcher Eingriff nicht nur aus
medizinischer, sondern auch aus eugenischer-Indikation als berechtigt
unter UmstÑnden angesehen werden kann, geht aus der BegrÇndung

des Entwurfes zum $ 263 meines Erachtens hervor.
neER.


